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Satzung 

 

 
über die Anordnung der Veränderungssperre Nr. 51 der Stadt Hilden 

für den Bereich Gustav-Mahler-Straße/ Furtwänglerstraße 
 

 

Aufgrund der §§ 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509) geändert wurde, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 685), hat der Rat der Stadt Hilden in 
seiner Sitzung am ___.___.201__ folgende Satzung beschlossen: 

 
 
§ 1 

 
Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden in 
seiner Sitzung am 01.09.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 99, 1. vereinfachte 
Änderung beschlossen. 
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre 
angeordnet. 
 
 

§ 2 
 
(1) Von der Veränderungssperre Nr. 51 ist folgender Planbereich betroffen: 

 
Das Plangebiet liegt im Norden der Stadt Hilden zwischen der Gustav-Mahler-Straße im 
Westen und der Furtwänglerstraße im Osten. Es umfasst die Flurstücke 187, 189, 394 
und 395 in Flur 28 der Gemarkung Hilden. 

 
(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im 

Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439 aus. Im 
Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre schwarz 
umrandet. 

 
 

§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne 

des § 29 BauGB, die Vergnügungsstätten (insbesondere Spiel- und Automatenhallen, 
Nachtlokale jeglicher Art, Diskotheken, Tanzclubs oder Swinger-Clubs) und Wettbüros 
betreffen, nicht durchgeführt werden. 

 
(2) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne 

des § 29 BauGB, die Einrichtungen mit erotischen Angeboten (insbesondere Bordelle 
und bordellartige Betriebe, Sex-Kinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-Center, 
sowie Dirnenunterkünfte) betreffen, nicht durchgeführt werden. 

 
(3) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 

der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende Belange nicht 
entgegenstehen. 

 
(4) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
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 a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind; 
 b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisherigen baurechtlich genehmigten 

Nutzung. 
 
 

§ 4 
 
Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 
BauGB in Kraft. 
 
Sie tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 99, 1. 
vereinfachte Änderung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB, spätestens jedoch 2 Jahre nach der 
Bekanntmachung dieser Veränderungssperre außer Kraft. 
 
 
 
 
Hilden, den ___.___.201__ 
 
 
 
_____________________ 
 Bürgermeister 


